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handelsaufgaben übertragen worden sind, sofern 
sie Grundmaterial, sonstiges Material und son
stige Erzeugnisse, die zu Verpackungsmitteln ver
arbeitet werden, importieren.

§3
Bekanntgabe der Vorschriften zur Errechnung 

der neuen Preise
(1) Die Vorschriften zur Errechnung der neuen Preise 

gemäß den Anlagen t und 2 sowie die vorläufigen Ta
bellen über Sätze der Produktionsabgabe bzw. Ver
brauchsabgaben werden den Herstellern und Vered- 
lern für die von ihnen produzierten Erzeugnisse oder 
durchgeführten Leistungen von den in den Anlagen 1 
und 2 genannten Vereinigungen Volkseigener Betriebe 
zugestellt.

(2) Die im Abs. 1 genannten Vorschriften sind als 
Arbeitsmaterial für die weiterzuführenden Maßnah
men der Industriepreisreform gemäß dieser Anordnung 
verbindlich. Die auf Grund dieser Vorschriften errech- 
nelen oder diesen Vorschriften entnommenen neuen 
Preise sind weder bei den Herstellern, Veredlern und 
Außenhandelsunternehmen noch gegenüber den Ab
nehmern preisrechtlich verbindlich. Das Inkrafttreten 
der hiernach ermittelten Preise wird besonders be
kanntgegeben.

(3) Ist die Zustellung gemäß Abs. 1 bis zum 15. April 
1966 noch nicht erfolgt, sind diese Vorschriften unver
züglich unter Angabe der in Betracht kommenden Er
zeugnisse und Leistungen bei den im Abs. 1 (Ziffern 1 
und 2) genannten Organen anzufordern.

§4
Errechnung von neuen Preisen

(1) Die Hersteller und Veredler sind verpflichtet, für 
alle zu den Geltungsbereichen der Vorschriften der 
Anlage 1 gehörenden Verpackungsmittel, die in der 
Zeit vom 15. April 1966 bis zum 31. Mai 1966 geliefert 
werden, mit Hilfe dieser Vorschriften den neuen Indu
strieabgabepreis zu errechnen. Werden die Erzeugnisse 
vom Hersteller bedruckt und sind diese Leistungen 
nicht in den Preisvorschriften gemäß Anlage 1 gere
gelt, dann sind für diese Leistungen die neuen Preise 
nach den Vorschriften der Anlage 2 zu errechnen.

(2) Die Veredler sind verpflichtet, die neuen Indu
strieabgabepreise für alle in der Zeit vom 15. April 
1966 bis zum 31. Mai 1966 erbrachten Veredlungslei
stungen für Verpackungsmittel, soweit diese Leistun
gen in die Geltungsbereiche der Vorschriften gemäß 
Anlage 2 gehören, auf der Grundlage dieser Vorschrif
ten zu errechnen.

(3) Der Errechnung der neuen Industrieabgabepreise 
gemäß Absätzen 1 und 2 sind für Grundmaterial fol
gende Preise zugrunde zu legen:

1. die in Preisregelungen der ersten und zweiten 
Etappe der Industriepreisreform festgesetzten In
dustrieabgabepreise, die für Hersteller und Ab
nehmer oder nur für die Hersteller in Kraft sind; 
dabei sind die Preise für Polyäthylenfolie von den 
Herstellern beim Zentralreferat Papier und Pa
pierverarbeitung des Büros der Regierungskom
mission für Preise zu erfragen;

2. die errechneten oder festen neuen Industrieab
gabepreise für Verpackungsmittel sowie für Lei
stungen der Veredler, die gemäß § 5 mitzuteilen 
sind;

3. die vom Lieferer oder Veredler zu ermittelnden 
neuen Industrieabgabepreise, die gemäß § 6 an
zufordern sind.

(4) Die neuen Industrieabgabepreise gemäß Abs. 1 
sind unter Berücksichtigung der Sätze der Produktions

abgabe bzw. Verbrauchsabgaben zu ermitteln, sofern 
solche zum Zwecke der Errechnung neuer Preise durch 
die vorläufige Tabelle der Sätze der Produktionsab
gabe bzw. Verbrauchsabgaben für Verpackungsmittel 
bekanntgegeben werden.

§5
Mitteilung der neuen Preise

(1) Die Hersteller haben die gemäß § 4 Absätzen 1 
und 2 ermittelten neuen Industrieabgabepreise, die zu 
den Geltungsbereichen der Vorschriften der Anlage 1 
gehören, den Abnehmern bis zum 15. Juni 1966 unauf
gefordert mitzuteilen (Preismitteilungspflicht).

(2) Die Preismitteilungspflicht betrifft Verpackungs
mittel, die

1. als Verpackungsmittel an Hersteller anderer Er
zeugnisse;

2. als Handelsware an die Versorgungskontore Pa
pier und Bürobedarf oder an andere Vertrags
händler;

3. als Handelsware an den sonstigen Produktions
mittelgroßhandel geliefert werden.

(3) Die Veredler von Verpackungsmitteln oder von 
Material für die Produktion von Verpackungsmitteln 
haben für alle nach Zustellung der Vorschriften gemäß 
Anlage 2 in der Zeit vom 15. April 1966 bis zum 31. Mai 
1966 durchgeführten Leistungen gemäß § 2 Abs. 2 die 
neuen Preise nachrichtlich auf den Rechnungen anzu
geben (Preismitteilungspflicht) Werden die zu berech
nenden Preise dem Auftraggeber vor der Rechnungs
ausstellung bekanntgegeben, so sind die neuen Preise 
gleichzeitig nachrichtlich mitzuteilen.

§ 6
Preisauskunftspflicht

(1) Stehen bei der Errechnung der neuen Preise ge
mäß § 4 neue Preise der Industriepreisreform für 
Grundmaterial, sonstiges Material und sonstige Erzeug
nisse für die Produktion von Verpackungsmitteln oder 
für durchgeführte Leistungen der in § 2 Abs. 2 bezeich- 
neten Art nicht zur Verfügung, sind die Hersteller be
rechtigt, diese neuen Preise vom Lieferer oder Ver
edler gemäß § 1 Abs. 2 anzufordern. Die Lieferer und 
Veredler sind verpflichtet, die angeforderten neuen 
Preise nach Maßgabe der Absätze 2 bis 3 mitzuteilen 
(Preisauskunftspflicht).

(2) Betrifft die Anforderung der neuen Preise Lei
stungen der Veredler der im § 2 Abs. 2 bezeichneten 
Art, haben die Veredler die neuen Industrieabgabe
preise binnen einer Woche nach Eingang der Anforde
rung mitzuteilen, sofern es sich um Leistungen aus den 
Vorschriften der Anlage 2 handelt.

(3) Betrifft die Anforderung der neuen Preise Er
zeugnisse, die nicht zu den Geltungsbereichen der Vor
schriften der Anlagen 1 und 2 gehören, haben die Her
steller dieser Erzeugnisse, soweit ihnen hierfür neue 
Industrieabgabepreise noch nicht vorliegen, neue Indu
strieabgabepreise mit Hilfe von Koeffizienten vom zur
zeit gültigen Industrieabgabepreis abzuleiten. Die 
Koeffizienten sind bei dem für das Erzeugnis zuständi
gen Zentralreferat des Büros der Regierungskommis
sion für Preise anzufordern. Die so gebildeten neuen 
Industrieabgabepreise sind dem anfragenden Betrieb 
sofort nach Vorliegen der Koeffizienten mitzuteilen.

(4) Das Recht, Preisauskünfte im Sinne des Abs. 1 
vom Lieferer zu fordern, steht auch den Versorgungs
kontoren Papier und Bürobedarf, ihren Vertragshänd
lern sowie dem sonstigen Produktionsmittelgroßhan
del zu, wenn von einem ihrer Abnehmer Preisaus
künfte gemäß Abs. 1 gefordert werden und ihnen die 
angeforderten neuen Industrieabgabepreise vom Liefe
rer noch nicht mitgeteilt worden sind.


